
Allgemeines 
 

Bei der Lohn- und Einkommensteuerstatistik handelt es sich 
um eine Vollerhebung der Steuerveranlagungen, welche 
eine sehr hohe Qualität aufweisen und unmittelbare finanzi-
elle Auswirkungen auf die Steuerpflichtigen haben. 
 

Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik erfasst folgende 
Merkmale: 

a) Bruttolohn,  
Einkünfte,  
Einkommen,  
zu versteuerndes Einkommen,  
Sondervergünstigungen,  
Lohn-, Einkommen- und Kirchensteuer mit den im Be- 
 steuerungsverfahren festgestellten Angaben; 

b) Wohnort,  
Geburtsdatum,  
Geschlecht,  
Religion,  
Kinderfreibeträge,  
Kindergeld,  
Wirtschaftszweig/Art des freien Berufs,  
Art der Steuerpflicht,  
Steuerklasse,  
Veranlagungsart. 

Diese Merkmale werden für die Steuerpflichtigen erfasst, für 
die eine Veranlagung durchgeführt wurde: 
Bei den nicht veranlagten Steuerpflichtigen liegen die Anga-
ben der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen vor. 
 

Ausgewählte Daten der Einkommensteuerveranlagungen 
werden von den Rechenzentren der Landesfinanzbehörden 
aufgrund des Bundesstatistikgesetzes i. V. m. dem Steuer-
statistikgesetz an die Statistischen Ämter der Länder zur se-
kundären Nachnutzung übermittelt (Sekundärerhebung). 
Die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen der Brutto-
lohnempfänger, für die keine Einkommensteuerveranlagung 
durchgeführt wurde, werden von der Finanzverwaltung aus 
dem ElsterLohn-Datenspeicher bereitgestellt und in die 
Lohn- und Einkommensteuerstatistik übernommen.  
 

Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach 
Art der Steuerpflicht, Alter, Art der Einkünfte, Größenklas-
sen des Gesamtbetrages der Einkünfte, regionaler Gliede-
rung oder auch Größenklassen aus freiberuflicher Tätigkeit 
gegliedert. 

Durchschnittlich festgesetzte Einkommensteuer 
2015 je Steuerpflichtigem in EUR nach kreisfreien 

Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 
 

 

 

Hinweis: Der ausführliche Bericht zur Lohn- und Einkommensteuerstatistik steht 
ab Dezember 2019 zum Download zur Verfügung. 
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Gesamtbetrag der Einkünfte 2015  
nach Art der Steuerpflicht 

      

Art der Steuerpflicht 

Steuer-
pflichtige 

Gesamtbetrag der  
Einkünfte 

Anzahl 1 000 EUR 
EUR je 
Steuer-
pflichti-

gem 
            

Steuerpflichtige natürliche 
 Personen insgesamt 1 001 198 30 225 954 30 190
 davon    

 
 unbeschränkt steuer- 
  pflichtig 996 610 30 169 192 30 272

  beschränkt steuerpflichtig 1 378 8 396 6 093

 
 auf Antrag unbeschränkt  
  steuerpflichtig 3 210 48 366 15 067

          

 
Das Einkommensteuerrecht unterscheidet zwischen unbe-
schränkter und beschränkter Steuerpflicht. Unbeschränkt 
steuerpflichtig sind alle natürlichen Personen, die im Inland 
einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort haben. 
Die Personen mit unbeschränkt Steuerpflichtigen unterliegen 
mit ihren sämtlichen in- und ausländischen Einkünften der 
Einkommensteuerpflicht. Dagegen sind natürliche Personen, 
die im Inland weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthaltsort haben nur mit ihren inländischen Einkünften 
beschränkt steuerpflichtig. 
 

Gesamtbetrag der Einkünfte sowie festgesetzte Ein-
kommensteuer 2012 bis 2015 

      

Hinweis: Für Fälle ohne Einkommensteuerveranlagung ist die 
einbehaltene Lohnsteuer enthalten. 

 

 

Gesamtbetrag der Einkünfte 2015  
nach Grund- und Splittingtabelle 

      

Art der Steuerpflicht 

Steuer-
pflichtige 

Gesamtbetrag der Ein-
künfte 

Anzahl 1 000 EUR 
EUR je 
Steuer-
pflichti-

gem 
            

Unbeschränkt Steuer- 
 pflichtige insgesamt 996 610 30 169 192 30 272
    davon 
    nach Grundtabelle 627 804 13 204 142 21 032
    nach Splittingtabelle 368 806 16 965 048 46 000
     davon 
     mit 1 Einkommen 103 497 2 217 662 21 427
     mit 2 Einkommen 265 309 14 747 386 55 586
     

 

Basis für die Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkünfte 
bildet die Summe der Einkünfte aus den sieben Einkunftsarten 
des § 2 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes. Die Summe der 
Einkünfte unterscheidet sich in ihrer Höhe deutlich nach 
Geschlecht und Alter des jeweiligen Steuerfalles. 
Im Durchschnitt wurden durch einen Steuerfall 24 627 EUR an 
Einkünften erzielt. Die Männer lagen mit durchschnittlich 
27 301 EUR deutlich über diesem Durchschnitt. Die Frauen 
erzielten dagegen im Schnitt 5 665 EUR weniger Einkünfte als 
die Männer. 
 

Durchschnittliche Summe der Einkünfte je Steuer-
fall 2015 nach Alter und Geschlecht 

 

 

Berechnungsschema für die festzusetzende Ein-
kommensteuer der Jahre 2014 und 2015  

(vereinfachte Darstellung) 
    

Merkmal 
2014 2015 

Mill. EUR 
      

Einkünfte aus     

 Land- und Forstwirtschaft    237    184 

+ Gewerbebetrieb   1 968   2 089 

+ selbstständiger Arbeit   1 382   1 416 

+ nichtselbstständiger Arbeit   23 495   24 473 

+ Kapitalvermögen    62    63 

+ Vermietung und Verpachtung    271    301 

+ sonstige   1 451   1 757 

= Summe der Einkünfte   28 866   30 283 

- Altersentlastungbetrag    53    56 

- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende    37    56 

= Gesamtbetrag der Einkünfte   28 775   30 169 

- Verlustabzug    42    43 

- Sonderausgaben   3 884   4 011 

- außergewöhnliche Belastungen    182    185 

- Altersvorsorgebeiträge    154    109 

- Steuerbegünstigungen    11    11 

= Einkommen   24 552   25 812 

- Kinderfreibetrag    364    391 

= zu versteuerndes Einkommen   24 183   25 417 

= tarifliche Einkommensteuer   4 126   4 368 

- Steuerermäßigungen    157    170 

+ hinzuzurechnendes Kindergeld    121    128 

+ Anspruch auf Altersvorsorgezulage    33    15 

= festzusetzende Einkommensteuer   4 138   4 381 
          

 
 


